
Automatische Anforderungsprüfung 
der BTVE

Ing. Denis Gappmaier



� Anforderung an den Wärmeschutz 

� Anforderung an die Gesamtenergieeffizienz

� Anforderungen an das Energiesystem

� standortbezogene Anforderungen

� Ausblick Energieausweis OIB Richtlinie 2011
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� Wände gegen Außenluft 0,35

� Trennwände, Decken zw. Wohn- und Betriebseinheiten 0,90

� Wände gegen unbeheizte Gebäudeteile 0,60

� Wände gegen unbeheizte Dachräume 0,35

� Wände gegen andere Bauwerke an Grundstücksgrenzen 0,50

� Erdberührte Wände und Fußböden 0,40

� Decken gegen Außenluft und gegen Dachräume 0,20

� Decken über Durchfahrten und Dachschrägen 0,20

� Innendecken gegen unbeheizte Gebäudeteile 0,40

Anforderung Wärmeschutz Bauteile 
U-Wert



� Fenster und Fenstertüren in Wohngebäuden gegen Außen 1,40

� Dachflächenfenster gegen Außenluft 1,70

� Fenster, Türen gegen unbeheizte Gebäudeteile 2,50

� Sonstige Fenster und Fenstertüren gegen Außenluft 2,00

Anforderung Wärmeschutz Fenster
U-Wert

Bezogen auf ein Prüfnormmaß von 
1,23m x 1,48m



� gilt für Wand-, Fußboden und Deckenheizungen 

� Bauteilschichten zw. Heizfläche und Außenluft 4,0

� Bauteilschichten zw. Heizfläche und Erdreich 3,5

� Bauteilschichten zw. Heizfläche und unbeheizt 3,5

Anforderung Flächenheizung  
R-Wert



Beispiel GEQ 



Transmissionswärmeverluste LEKT 24

Anforderungen Energieeffizienz

Lüftungswärmeverluste LEKV 22

Solargewinne Passiv LEKsp 8

CO2-Emissionen LEKCO2 60

Außeninduzierter Kühlbedarf LEKC* 1,5



Beispiel GEQ 

Solar passiv nicht zweckmäßig
Eine Unterschreitung ist nur zulässig, soweit eine 
entsprechende Nutzung der passiven Solargewinne aus 
technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht zweckmäßig ist 
oder einer solchen öffentliche Interessen, insbesondere dem 
Denkmal-, Ortsbild- oder Altstadtschutz, entgegenstehen.

Zu- und Aufbauten
Es gelten die Neubauanforderungen. Wenn das Heizsystem an 
den bestehenden Bau angeschlossen wird, entfällt die CO2 
Anforderung.



� Bei Neubauten von Wohnhäusern (ausgen. Kleinwohnhäuser) 
sind Zu- und Abluftanlagen mit Wärmerückgewinnung oder 
bedarfsgeregelte Abluftanlagen einzubauen.

Anforderungen Energiesystem

� Neubauten mit mehr als 3 Wohn- oder Betriebseinheiten sind mit 
einer zentralen Wärmebereitstellungsanlage und einem zentralen 
Wärmemengenzähler auszustatten. Für die Wärmeverteilung ist 
ein Zweileiter-Wärmeverteilnetz vorzusehen.



� Anforderung Wärmepumpen die neu errichtet oder eingebaut werden

Jahresarbeitszahl Neubau min. 4
Jahresarbeitszahl Bestand min. 3

Anforderungen Energiesystem
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� Anforderung an Anlagen die neu errichtet oder eingebaut werden

Vorlauftemperatur max. 65� C

Rücklauftemperatur max. 40� C



Beispiel GEQ 



Beispiel MFH mit mehr als 
3 Wohneinheiten 



HGT Salzburg 20/20 HGT Hof bei Sbg. 20/20
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Heizgradtage = Summe aller Monate von
(Ti - Ta ) * Tage



� LEKT3800 = 24

� HGT20/20 Salzburg Stadt   =    4336 Kd

� HGTTa/Ti Hof bei Salzburg = 4947 Kd

� wenn HGTTa/Ti,Standort >   4564,2 Kd

dann HGTTa/Ti,Standort =   4564,2 Kd

� HGTTa/Ti Hof bei Salzburg => 4564,2 Kd

LEKT3800 * HGT20/20 Salzburg Stadt  / HGTTa/Ti Standort

Die Anforderungen der BTVE 
sind standortbezogen!

LEKT Standort = 22,80



� HGTStandort max = HGTmax * HGT20/20 Salzburg Stadt / 3800

� HGTStandort max = 4000 * 4336 / 3800 = 4564,2 Kd

Klimalagen über 4000 Heizgradtage gelten 
als Klimalagen gleich 4000 Heizgradtage.



Achtung: Der Energieausweis 
weist die HGT12/20 aus!
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Salzburg Stadt



OIB Richtlinie 2011
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EEB = HEB + HHSB




